
Klagegründe und wesentliche Argumente 

Der Kläger beantragt nach Art. 265 AEUV die Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 1629/2005 ( 1 ) der Kommission vom 5. 
Oktober 2005 zur vierundfünfzigsten Änderung der Verord
nung (EG) Nr. 881/2002 des Rates über die Anwendung be
stimmter spezifischer restriktiver Maßnahmen gegen bestimmte 
Personen und Organisationen, die mit Osama bin Laden, dem 
Al-Qaida-Netzwerk und den Taliban in Verbindung stehen, so
weit der Kläger von dieser Verordnung betroffen ist. 

Der Kläger macht drei Klagegründe geltend. 

Erstens habe die Kommission die Grundlage für die Aufnahme 
des Klägers in den Anhang I zu keinem Zeitpunkt unabhängig 
überprüft oder irgendwelche Gründe für diese Aufnahme ver
langt. 

Zweitens habe die Kommission dem Kläger unter Verletzung 
seiner Rechte auf effektiven gerichtlichen Rechtsschutz, Vertei
digung und Eigentum nach der Europäischen Konvention zum 
Schutz der Menschenrechte keine Gründe für seine Aufnahme 
in den Anhang I genannt. 

Drittens sei die Nichtstreichung des Klägers aus Anhang I irra
tional, da keine Gründe vorlägen, die den einschlägigen Kriterien 
für eine Aufnahme in Anhang I entsprächen, und der Kläger die 
einschlägigen Kriterien nach Ansicht des Foreign and Common
wealth Office (Ministerium für Auswärtiges und Angelegenhei
ten des Commonwealth) des Vereinigten Königreichs nicht mehr 
erfülle. 

( 1 ) ABl. L 260, S. 10. 

Klage, eingereicht am 28. Juli 2010 — ELE.SI.A/ 
Kommission 

(Rechtssache T-312/10) 

(2010/C 260/29) 

Verfahrenssprache: Italienisch 

Parteien 

Klägerin: Elettronica e sistemi per automazione (ELE.SI.A) SpA 
(Guidonia Mentecelio, Italien) (Prozessbevollmächtigte: Rechts
anwälte S. Bariatti, P. Tomassi, und P. Caprile) 

Beklagte: Europäische Kommission 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— festzustellen, dass ELESIA die Verpflichtungen aus dem Ver
trag ordnungsgemäß erfüllt hat; 

— festzustellen, dass die Kommission die Verpflichtungen aus 
dem Vertrag dadurch verletzt hat, dass sie den für die Tätig
keiten von ELESIA geschuldeten Betrag nicht gezahlt und 
den bereits gezahlten Betrag zurückgefordert hat; 

— die Kommission folglich zu verurteilen, als Ausgleich für die 
Kosten, die ELESIA im Rahmen des Projekts entstanden sind 
und von der Kommission noch nicht erstattet wurden, 
83 627,68 Euro nebst Zinsen zu zahlen; 

— folglich die Belastungsanzeigen, mit denen die Kommission 
die Rückzahlung der Beträge, die bereits an ELESIA aus
gezahlt wurden, und Schadensersatz verlangt hat, für nichtig 
zu erklären, zu widerrufen — auch mittels entsprechender 
Gutschriften — oder jedenfalls für unrechtmäßig zu erklä
ren; 

— jedenfalls der Kommission die Kosten aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Das Konsortium, deren Koordinatorin die Klägerin ist, und die 
Beklagte hätten einen Vertrag über die Durchführung des Pro
jekts „I-Way, Intelligent co-operative system in cars for road 
safety“ geschlossen, das durch Mittel aus dem „Sechsten Rah
menprogramm für Forschung und technologische Entwicklung“ 
finanziert worden sei. 

Die Kommission habe sich dazu entschlossen, den Vertrag auf
zuheben, da sie gemeint habe, dass es bei der Durchführung des 
fraglichen Projekts zu erheblichen Unregelmäßigkeiten gekom
men sei. 

Nach Ansicht der Klägerin steht das Verhalten der Kommission 
völlig im Gegensatz zu den einschlägigen Vertragsbestimmun
gen und den anwendbaren Rechtsgrundsätzen, wie z. B. den 
Grundsätzen der Billigkeit, der Verhältnismäßigkeit und der ord
nungsgemäßen Verwaltung. Zudem habe die Kommission, ob
wohl die Klägerin die vertraglich vereinbarten Tätigkeiten für 
nahezu die gesamte im Vertrag vereinbarte Laufzeit von 36 
Monaten ordnungsgemäß erfüllt habe, nicht vor, irgendeine Ge
genleistung anzuerkennen, im Übrigen auf der Grundlage eines 
Audit, das zahlreiche Unregelmäßigkeiten aufweise, und unge
achtet dessen, dass die Klägerin in gutem Glauben während der 
gesamten Dauer der Vertragsbeziehung und auch danach koope
riert habe.
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Zur Stützung ihrer Anträge macht die Klägerin im Einzelnen 
geltend, dass sie ihre vertraglichen Verpflichtungen stets ord
nungsgemäß erfüllt habe, wohingegen die Kommission gegen 
die Art. II.1.11, II.16.1, II.16.2 und II.29 der Allgemeinen Ver
tragsbedingungen, die Verteidungsrechte der Klägerin und die 
Bestimmungen der Verordnung Nr. 2185/96 ( 1 ) verstoßen habe. 

( 1 ) Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates vom 11. Novem
ber 1996 betreffend die Kontrollen und Überprüfungen vor Ort 
durch die Kommission zum Schutz der finanziellen Interessen der 
Europäischen Gemeinschaften vor Betrug und anderen Unregel
mäßigkeiten (ABl. L 292 vom 15.11.1996, S. 2). 

Klage, eingereicht am 26. Juli 2010 — Three-N-Products 
Private/HABM — Shah (AYUURI NATURAL) 

(Rechtssache T-313/10) 

(2010/C 260/30) 

Sprache der Klageschrift: Englisch 

Verfahrensbeteiligte 

Klägerin: Three-N-Products Private Ltd (New Delhi, Indien) (Pro
zessbevollmächtigte: C. Jäger, Rechtsanwältin) 

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, 
Muster und Modelle) 

Andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer des 
HABM: Mr S Shah, Mr A Shah, Mr M Shah — eine Partner
schaft t/a FUDCO (Wembley, United Kingdom) 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des Har
monisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster 
und Modelle) vom 1. Juni 2010 in der Sache 
R 1005/2009-4 aufzuheben; 

— dem Beklagten aufzugeben, die Entscheidung der Wider
spruchsabteilung des Harmonisierungsamts für den Binnen
markt (Marken, Muster und Modelle) vom 2. Juli 2009 zu 
bestätigen und die Gemeinschaftsmarkenanmeldung Nr. 
5805387 vollständig zurückzuweisen; 

— dem Harmonisierungsamt die Kosten aufzuerlegen; 

— der anderen Beteiligten im Verfahren vor der Beschwerde
kammer des HABM die Kosten einschließlich der der Kläge
rin in den Verfahren vor der Beschwerdekammer und vor 
der Widerspruchsabteilung entstandenen Kosten aufzuerle
gen, falls sie dem Rechtsstreit als Streithelferin beitritt. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Anmelderin der Gemeinschaftsmarke: Die andere Beteiligte im Ver
fahren vor der Beschwerdekammer. 

Betroffene Gemeinschaftsmarke: Die Wortmarke „AYUURI NATU
RAL“ für Waren der Klassen 3 und 5. 

Inhaberin des im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenen Marken- 
oder Zeichenrechts: Die Klägerin. 

Im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenes Marken- oder Zeichen
recht: Gemeinschaftsmarkeneintragung Nr. 2 996 098 der Bild
marke „Ayur“ für u. a. Waren der Klassen 3 und 5; Gemein
schaftsmarkeneintragung Nr. 5 429 469 der Wortmarke 
„AYUR“ für u. a. Waren der Klassen 3 und 5. 

Entscheidung der Widerspruchsabteilung: Dem Widerspruch wurde 
stattgegeben und die Anmeldung vollständig zurückgewiesen. 

Entscheidung der Beschwerdekammer: Der Beschwerde wurde statt
gegeben, die angefochtene Entscheidung wurde aufgehoben und 
der Widerspruch zurückgewiesen. 

Klagegründe: Die Klägerin stützt ihre Anträge auf zwei Kla
gegründe. 

Erstens verstoße die angefochtene Entscheidung gegen die Art. 7 
und 8 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates, da die 
Beschwerdekammer unzutreffend festgestellt habe, dass keine 
Verwechslungsgefahr vorliege und dass die älteren Marken hin
sichtlich der in Rede stehenden Waren eine suggestive Konnota
tion hätten, was die Unterscheidungskraft der älteren Marken 
verringere. 

Zweitens verstoße die angefochtene Entscheidung gegen Art. 65 
Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates, da die 
Beschwerdekammer mit der angefochtenen Entscheidung ihr 
Ermessen fehlerhaft ausgeübt habe, weil es dieser an Objektivität 
und einer rechtlichen Grundlage fehle.
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